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Satzung des Vereins der Freunde und Forderer der

Georg-Bluichner-Gesamtschule Erlensee
Integrierte Gesamtschule des
Main-Kinzig-Kreises

Name, Sitz, Geschaftsjahr, Zweck: Gemeinniitzigkeit

Der Verein fuhrt den Namen ,Verein der Freunde und Forderer der
Georg-Blchner-Schule Erlensee, Integrierte Gesamtschule des
Main-Kinzig-Kreises".

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und nach der
Eintragung den Zusatz ,e.V.“ tragen.

Er hat seinen Sitz in Erlensee.

Das Geschaftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste
Geschaftsjahr lauft vom Tag der Griindung bis zum 31.12.1989

Der Verein verfolgt ausschliellich unmittelbar gemeinniitzige
Zwecke. Er ist selbstlos tatig; er verfolgt nichtin erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dirfen nur fir die satzungsmaRigen Zwecke
verwendet werden, die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus
den Mitteln des Vereins. Vorstands- und Beiratsmitglieder sind
ehrenamtlich tatig, eine Aufwendungsentschadigung findet nicht statt.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kérperschaft

fremd sind, oder durch unverhaltnismafig hohe Verglitung begtinstigt
werden

Ziele des Vereins

1. Der Verein soll eine Schultradition entwickeln und pflegen zwischen
ehemaligen Schilern, Eltern und Lehrern sowie der bestehenden
Schulgemeinde.

2. Der Verein soll ein Forum schaffen, das Fragen der Bildung und
Erziehung der Schulgemeinde und der Offentlichkeit nahe bringt.

3. Der Verein soll der Schule Mittel erschlief3en, die fir eine
Verbesserung lhres Bildungs- und Erziehungsauftrages erforderlich
sind.

4. Der Verein unterstitzt die Jugendarbeit der ,Wassersport AG*“ der
Schule und tritt dem Deutschen Motoryachtverband e.V. (ODMYV)
Als Dachverband auf Bundesebene und dem Hessischen Landesverband
Fir Motorbootsport e.V. (HELM) auf Landesebene als juristisches
Bindeglied bei.


Name, Sitz, Geschäftsjahr, Zweck: Gemeinnützigkeit

§ 3

§ 4

§ 5

Mitgliedschaft

Mitglieder des Vereins kdnnen werden
- natdrliche Personen
- juristische Personen.

Insbesondere wendet sich der Verein an die Eltern der Schiiler, an die
ehemaligen Schiler der Georg-Bichner-Gesamtschule Erlensee, an
deren Eltern, an ehemalige Lehrkrafte sowie alle sonstigen Freunde und
Foérderer dieser Schule.

Voraussetzung flr den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher
Aufnahmeantrag an den Vorstand, der Uber die Aufnahme entscheidet.
Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller
Grinde mitzuteilen. Gegen die Ablehnung ist die Berufung an die
Mitgliederversammlung zuldssig, die endguiltig entscheidet.

Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung
Ehrenmitglieder auf Lebenszeit ernennen.

Verlust der Mitgliedschaft, Austritt

Die Mitgliedschaft erlischt

- durch den Tod der natlrlichen bzw. durch die Auflésung der
juristischen Personen.

- durch den Austritt aus dem Verein oder
- durch Ausschluss aus dem Verein.

Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklarung gegeniuber dem
Vorstand. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschaftsjahres erklart
werden, Wobei eine Kiindigungsfrist von 2 Monaten einzuhalten ist.

Ausschluss

Ein Mitglied kann durch den Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen
werden, wenn es schuldhaft in grober Weise gegen die Interessen des
Vereins verstoft oder in anderer Weise die Verwirklichung des
Vereinszwecks gefahrdet. Ein wichtiger Grund, der zum Ausschluss
berechtigt, liegt insbesondere dann vor, wenn Mitgliedsbetrag trotz
zweimal wiederholter Mahnung nicht bezahlt wird. Vor der
Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich zu dem
Antrag auf Ausschluss mundlich oder schriftlich zu auf3ern.

Der Beschluss auf Ausschluss ist dem Mitglied unter Angabe der Griinde
zuzustellen. Gegen den Beschluss ist innerhalb von 4 Wochen die
Berufung an die Mitgliederversammlung zulassig, die endguiltig
entscheidet.



§ 6

§ 7

§ 8

§9

Beitrage

Der Vereinsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung jeweils fir ein
Geschéaftsjahr beschlossen.

Der Vorstand kann in geeigneten Fallen den Vereinsbeitrag ganz oder
teilweise erlassen oder stunden.

Ehrenmitglieder kdnnen von der Pflicht zur Zahlung von Beitragen befreit
werden.

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

- der Vorstand,

- die Mitgliederversammlung.

Vorstand, Beirat, Gesamtvorstand

Der Vorstand des Vereins wird gebildet durch den Vorsitzende/
den Vorsitzenden, die stellvertretende Vorsitzende/

den stellvertretenden Vorsitzenden.

Die Schatzmeisterin/ den Schatzmeister.

und die Schriftfihrerin/ den Schriftflihrer.

Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der 1. und 2. Vorsitzende.
Jeder ist allein vertretungsberechtigt.

Zur Unterstltzung des Vorstandes wird ein Beirat bis 5 Personen
gewahlt. Vorstand und Beirat bilden den Gesamtvorstand.

Zustandigkeit des Vorstandes bzw. des Gesamtvorstandes

Der Vorstand ist fur alle Angelegenheiten des Vereins zustandig. Er hat
insbesondere folgende Aufgaben:

- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung
sowie Aufstellung der Tagesordnung

- Ausfiihrung von Beschlissen der Mitgliederversammlung

Vorbereitung des Haushaltsplanes, Buchfiihrung, Erstellung des
Jahresberichts

Beschlussfassung uber die Aufnahme und den Ausschluss von
Vereinsmitgliedern

Beschlussfassung tUber den (teilweisen) Erlass des Vereinsbeitrages.

In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll ein Beschluss
des Gesamtvorstandes herbeigefihrt werden.

Von besonderer Bedeutung sind insbesondere aller Angelegenheiten mit
einem Geschaftswert ab 2500 Euro.



§10 Wahl und Amtsdauer von Vorstand- und
Beiratsmitgliedern

Vorstands- und Beiratsmitgliedern werden von den Mitgliederversammlung
fur die Dauer von 2 Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt ihrer Wahl, gewahit.
Sie bleiben jedoch Uber diesen Zeitpunkt bis zur Neuwahl des Vorstands/
Beirat im Amt, Wiederwahl ist zulassig.

Jedes Vorstands-/ Beiratsmitglied ist einzeln zu wahlen. Zu
Vorstandsmitgliedern kénnen nur Mitglieder des Vereins gewahlt werden.
Die Vereinsmitgliedschaft ist Vorrausetzung fiir die Mitgliedschaft im
Beirat. Mit der Beendigung der Vereinsmitgliedschaft endet auch das Amt
eines Vorstandsmitgliedes.

Scheidet ein Vorstands-/ Beiratsmitglieds vorzeitig aus, so kann der
Gesamtvorstand fir die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen
Nachfolger wahlen.

§ 11 Sitzungen und Beschliisse des Vorstandes bzw. des
Gesamtvorstandes

Der Vorstand/ Gesamtvorstand beschlie3t in Sitzungen, die vom
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden
Vorsitzenden einberufen werden; Die Tagesordnung braucht nicht
angekindigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll
eingehalten werden.

Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens der Vorsitzende oder
der stellvertretende Vorsitzende sowie ein weiteres Mitglied des
Vorstandes anwesend sind.

Der Gesamtvorstand ist beschlussfahig, wenn neben diesem zwei
Vorstandmitgliedern mindestens zwei Beiratsmitglieder anwesend sind.

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen
gultigen Stimmen.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei
dessen Abwesendheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Vorstand/ Gesamtvorstand kann im schriftlichen Verfahren
beschlielen, wenn alle Vorstands-/ Beiratsmitglieder dem Gegenstand
der Beschlussfassung zustimmen.



§12 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist aul3er den im § 2 genannten Zielen des
Vereins fur folgende Angelegenheiten zustéandig:

- Genehmigung des vom Vorstande aufgestellten Haushaltplanes
fur das nachste Geschéftsjahr, Entgegennahme des
Jahresberichts des Vorstands, Entlastung des Vorstands.

- Festsetzung der Mitgliedsbeitrage

- Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und des
Beirats

- Beschlussfassung uber die Berufung gegen einen die Aufnahme
ablehnenden Vorstandsbeschlul oder gegen einen
AusschlieBungsbeschluss des Vorstands

- Ernennung von Ehrenmitgliedern

- Beschlussfassung tiber die Anderung der Satzung und Uber die
Auflésung des Vereins

Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden selbststandig oder
auf Antrag des stellvertretenden Vorsitzenden oder auf schriftlichen
Antrag von mindestens einem Finftel der Mitglieder unter Einhaltung
einer Frist von 10 Tagen einberufen. Die Einberufung erfolgt

schriftlich, der Einladung mul} die Tagesordnung beigefigt werden.

Jedes Mitglied kann bis spatestens einer Woche vor einer
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich die Erganzung der
Tagesordnung beantragen.

Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die
Erganzung bekannt zugeben. Uber Antrage auf Erganzung der
Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung gestellt werden,
beschlie3t die Mitgliederversammlung.

Jede ordnungsgemal einberufene Mitgliederversammlung ist
beschlussfahig.

Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr einzuberufen
und zwar, zur Beschlussfassung Uber die Jahresrechnung, den
Geschaftsbericht, die Genehmigung des Haushaltsplanes sowie in jedem
zweitem Jahr zur Wahl des Gesamtvorstandes und zweier Kassenprifer.



§13

§ 14

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder dem
Schatzmeister geleitet. Bei Wahlen wird die Versammlungsleitung fur die
Dauer des Wahlvorgangs und der vorhergehenden Diskussion einem
Wahlausschluss Ubertragen.

Bei den Abstimmungen in der Mitgliederversammlung hat jedes
anwesende Mitglied eine Stimme. Juristische Personen kdnnen sich
einen Bevollmachtigten vertreten lassen. Es entscheidet die
einfache Mehrheit der abgegebenen giltigen Stimmen.

Bei Wahlen ist gewahlt, wer mehr als die Halfte der abgegebenen gliltigen
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Halfte der abgegebenen
glltigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die
die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Bei gleicher
Stimmzahl entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los.

Satzungsanderungen, Berufungen gegen Mitgliederausschlisse und
Berufung gegen Aufnahmeantrage bedirfen einer Mehrheit von
mindestens 75% der anwesenden Mitglieder.

Uber die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll

anzufertigen, das vom Schriftfihrer und dem Versammlungsleiter zu
unterzeichnen ist und von jedem Mitglied auf Wunsch eingesehen kann.

Auflosung des Vereins

Die Auflésung des Vereins oder die Anderung seines Satzungszweckes
( Gemeinnutzigkeit ) kann nur durch eine qualifizierte Mehrheit, die
mindestens 2/3 der Mitglieder betragt, in einer eigens zu diesem Zweck
einberufene Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschliel3t, sind der
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam
vertretungsberechtigte Liquididatoren .

Bei Auflosung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines
bisherigen Zweckes fallt das Vermdgen des Vereins an die Gemeinde
Erlensee mit der Auflagen, diese Mittel ausschlief3lich fiir schulische
Zwecke der Georg-Blichner-Schule zu verwenden.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein
aus einem anderen Grund aufgeldst wird oder seine Rechtsfahigkeit
verliert.
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